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1. Satzung
vom 06. Juni 1991 
zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
am 22. Mai 1996, 27. August 2005 und 28. August 2010,  
redaktionell angepasst in der Mitgliederversammlung vom  
13. September 2014

§ 1
Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen „Deutscher Mieterbund Mie-
terverein Erkner und Umgebung e.V.“.

(2) Er hat seinen Sitz in Erkner.
(3) Der Verein ist dem Deutschen Mieterbund Land Branden-

burg im Deutschen Mieterbund e.V. und durch diesen dem 
Deutschen Mieterbund e.V. angeschlossen.

§ 2
Zweck des Vereins

(1) Der Verein bezweckt die Verwirklichung einer sozialen und 
ökologischen Wohnungs- und Mietenpolitik, die Förderung 
einer sozialen Wohnungswirtschaft, den Zusammenschluss 
der Mieter in Erkner und Umgebung sowie die Verbesse-
rung der Wohnverhältnisse im Wirkungsbereich des Ver-
eins.

 Er setzt sich insbesondere ein für
a) die Mitbestimmung der Mieter und ihrer Vertretungen 

bei der Bauplanung und Gestaltung der kommunalen 
Infrastruktur sowie bei der Sanierung und Erhaltung der 
Wohnsubstanz im Wirkungsbereich des Vereins;

b) die Wahrung der Interessen und Rechte der Mieter und 
ihrer Vertretungen gegenüber den privaten, kommu-
nalen und genossenschaftlichen Vermietern sowie den 
kommunalen Verwaltungen;

c) die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Land 
und Kommunen;

d) eine an den Lebensbedürfnissen der Bürger orientierte 
Gewerberaumpolitik;

e) den Erhalt der Wohnungsbaugenossenschaften;
f) einen starken Einfluss der Kommunen und der Mieter-

vertretungen auf die Wohnungsgesellschaften;
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g) eine soziale Wohngesetzgebung in den Gemeinden, im 
Land und Bund;

h) die dauerhafte Gewährleistung der zu DDR-Zeiten red-
lich erworbenen Nutzungs- und Eigentumsrechte, un-
abhängig vom Datum des Erwerbs, für dauerhafte Nut-
zung von Grundstücken mittels Überlassungsverträgen;

i) die Wahrung der Rechte der Pächter und Nutzer von 
Erholungsgrundstücken und Garagen.

(2) Der Mieterverein ist weder parteipolitisch noch religiös ge-
bunden. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke.

§ 3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

Der Verein wird seine Ziele insbesondere verfolgen durch:
a) sachkundige Information der Mieter in öffentlichen 

Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen und durch 
Veröffentlichungen,

b) Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber den 
Vermietern, Kommunen, örtlichen Verwaltungsbehör-
den, Verbänden und Unternehmen,

c) Schlichtung bei Mietstreitigkeiten zwischen Mietern 
und Vermietern, 

d) Erteilung von Rat und Auskunft an Mitglieder sowie 
ihre außergerichtliche Vertretung im Rahmen des Ver-
einszwecks,

e) Mitwirkung bei der Erstellung von Mietspiegeln nach  
§§ 558 c und 558 d BGB.

§ 4
Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jedermann werden, der nicht mit Hilfe des 
Vereins eigene wirtschaftliche Interessen aus Vermietung 
und Verpachtung sucht; insbesondere Mieter, Nutzer und 
Pächter. 

(2) Eine mit dem Mitglied in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Person, wie der Ehegatte, Lebenspartner einer nicht eheli-
chen Lebensgemeinschaft oder Partner nach dem Partner-
schaftsgesetz, kann auf seinen Antrag Mitglied werden, 
ohne einen Aufnahmebeitrag und Mitgliedsbeiträge zu 
zahlen. Diese beitragsfreie Mitgliedschaft ist an die Dauer 
der häuslichen Gemeinschaft gebunden.

(3) Die Mitgliedschaft von Gemeinschaften oder Gesellschaf-
ten ist nur gemäß Absatz 1 möglich.

(4) Die Aufnahme gilt als erfolgt, wenn der Vorstand einer 
schriftlichen Anmeldung (Beitrittserklärung) nicht inner-
halb von vier Wochen widerspricht. Er kann die Aufnahme 
ablehnen, ohne zu Angaben von Gründen verpflichtet zu 
sein. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Monat des Ein-
tritts; eine rückwirkende Aufnahme ist nicht möglich.

(5) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vor-
standes die Ehrenmitgliedschaft durch Beschluss verleihen, 
wenn der Betroffene besondere Verdienste um den Verein 
oder die Vereinsziele errungen hat. Ehrenmitglieder haben 
keine Verpflichtung zur Beitragszahlung.

(6) Der Verein speichert und nutzt personengebundene Da-
ten der Mitglieder zu Vereinszwecken, soweit dies zur 
Ausübung der satzungsgemäßen Tätigkeit erforderlich ist 
und beachtet hierbei die Vorschriften zum Datenschutz. 
Als Mitglied des Deutschen Mieterbundes ist der Verein 
verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
Auch hierbei ist der Datenschutz gewährleistet. Die Wei-
tergabe an Dritte erfolgt nur auf vertraglicher Grundlage. 
Hierzu erteilt das Mitglied seine Zustimmung.

§ 5
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Kündigung, 
Ausschluss oder Tod. Die beitragsfreie Mitgliedschaft (§ 4 
Abs. 2) erlischt mit der Beendigung der Mitgliedschaft des 
Beitragspflichtigen oder mit der Auflösung des gemeinsa-
men Hausstandes. Die Mitglieder sind zur sofortigen Mit-
teilung über die Auflösung des gemeinsamen Hausstandes 
an den Vorstand verpflichtet. Das beitragsfreie Mitglied 
kann seine Mitgliedschaft durch Übernahme der Beitrags-
pflicht fortsetzen, und wird ein eigenständiges Mitglied 
des Vereins. Hierzu genügt eine schriftliche Anzeige an den 
Vorstand.

(2) Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Ende eines 
Kalenderjahres möglich. Sie muss spätestens bis zum 30. 
September dem Vorstand schriftlich erklärt werden.

(3) Bei einem Wohnortwechsel in den Wirkungsbereich eines 
anderen Mietervereins im Deutschen Mieterbund kann das 
Mitglied ohne Kündigungsfrist aus dem Verein ausschei-
den, wenn es seine Mitgliedschaft bei dem Verein des Zu-
zugsortes begründet.
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(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es 
gegen die allgemeinen Mieterinteressen oder die Satzung 
verstößt, insbesondere wenn das Verhalten des Mitgliedes 
sich mit dem Zweck und Ziel des Vereins nicht vereinbaren 
lässt oder das Ansehen des Vereins schädigt.

(5) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Aus-
schluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe schrift-
lich mitzuteilen. Das Mitglied hat das Recht des Wider-
spruchs. Der Widerspruch hat spätestens einen Monat 
nach Erhalt des Beschlusses über den Ausschluss schriftlich 
an den Vorstand zu erfolgen.

 Bei Widerspruch entscheidet über den Ausschluss die Mit-
gliederversammlung. Ein ausgeschlossenes Mitglied darf 
frühestens nach zwei Jahren einen neuen Aufnahme antrag 
stellen. Während der Dauer des Ausschlussverfahrens ru-
hen alle Rechte, Pflichten und Ehrenämter des Mitglieds. 
Mit dem Ausschluss enden alle Ehrenämter.

(6) Das Mitglied kann von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es unbekannt verzogen ist oder mit der Bei-
tragszahlung mehr als vier Monate im Rückstand ist. 

 Die Streichung von der Mitgliederliste erfolgt nach Be-
schluss durch den Vorstand.

§ 6
Rechte der Mitglieder

(1) Das Mitglied ist berechtigt, alle Einrichtungen des Ver-
eins nach Maßgabe der dafür vom Vorstand aufgestellten 
Richtlinien zu nutzen.

(2) Rat und Auskunft werden kostenlos erteilt. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Beratung innerhalb einer bestimmten 
Frist. Für weitergehende Tätigkeiten kann der Vorstand die 
Erstattung der entstandenen Kosten oder Pauschalbeträge 
beschließen.

 Die Einhaltung von gesetzlichen oder gerichtlichen Fristen 
ist Sache des Mitglieds, es sei denn, das Mitglied hat die 
Fristenkontrolle im Einzelfall dem Verein übertragen. Der 
Verein haftet den Mitgliedern nur bei grob fahrlässiger 
oder vorsätzlicher Verursachung eines Schadens.

(3) Rechtsschutz in Mietstreitigkeiten besteht für das Mitglied 
soweit und in dem Umfang, als durch den Verein für seine 
Mitglieder ein Gruppenversicherungsvertrag mit der DMB 
Rechtsschutz-Versicherung AG abgeschlossen ist. Rechts-
schutz wird nur gewährt, wenn das Mitglied bei Streitig-
keiten mit dem Vermieter die Beratung des Mietervereins 

in Anspruch nimmt und – soweit möglich – der Versuch 
einer außergerichtlichen Erledigung durch den Mieterver-
ein gescheitert ist und ein Gerichtsverfahren vor dem zu-
ständigen Gericht folgt. Der Umfang der Leistungen ergibt 
sich aus dem Gruppenvertrag und den allgemeinen Rechts-
schutzbestimmungen, die beim Vorstand eingesehen wer-
den können. Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen ist 
eine Selbstbeteiligung zu tragen. Ist das Mitglied mit der 
Zahlung seiner Beiträge gemäß § 7 im Rückstand, besteht 
kein Anspruch auf Rechtsschutz.

(4) Das Mitglied erhält die Mieter-Zeitung des Deutschen Mie-
terbundes. 

(5) Das Mitglied erhält nach der Aufnahme eine Vereinssat-
zung in der zurzeit gültigen Fassung, sowie die Beitrags-
ordnung. Wird mit dem Aufnahmeantrag eine Mieter-
rechtsschutzversicherung beantragt, ist dem Mitglied das 
Merkblatt für die Rechtsschutzversicherung (RSV) auszu-
händigen.

(6) Alle Mitglieder haben das Recht, an die Mitgliederver-
sammlung Anträge zu stellen (§ 10 Abs. 2).

(7) Mieter, Nutzer und Pächter mit gleichen Interessen können 
sich zu Interessengruppen des Vereins zusammenfinden, 
sofern sie dem Vereinszweck entsprechen und die finanzi-
ellen Mittel des Vereins dies zulassen.

§ 7
Vereinsbeiträge

(1) Bei Eintritt wird neben dem Beitrag eine Aufnahmegebühr 
erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr bestimmt die 
Mitgliederversammlung. Von auswärts zuziehenden Perso-
nen, die an ihrem früheren Wohnort bereits Mitglied eines 
dem Deutschen Mieterbund angehörenden Vereins waren, 
zahlen keine Aufnahmegebühr.

(2) Das Mitglied hat für jedes Kalenderjahr, in dem seine Mit-
gliedschaft besteht, einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die-
ser ist für das jeweilige Kalenderjahr im Voraus zu zahlen, 
er muss jeweils am 15. Februar, spätestens mit Begrün-
dung der Mitgliedschaft beim Mieterverein eingegangen 
sein. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird vorbehaltlich 
Abs. 4 durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Der 
Vorstand kann eine Beitragsordnung erlassen, in der Rege-
lungen über die Art und Weise der Beitragszahlung, über 
eine Beitragsermäßigung für sozial Bedürftige (Rentner, 
Arbeitslose, Studenten u.a.) sowie über eine anteilige Zah-
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lung des Jahresbeitrages getroffen werden. Die Mitglieder-
versammlung kann eine für alle Mitglieder verbindliche 
Sonderzulage beschließen.

(3) In Einzelfällen kann der Vorstand auf begründeten Antrag 
eines Mitgliedes den Beitrag ermäßigen oder stunden.

(4) Der Mitgliedsbeitrag enthält die Kosten, die dem Verein für 
die Leistungen gemäß § 6 Absatz 3 (Rechtsschutz) entste-
hen, und den Beitrag, den der Verein pro Mitglied an den 
Deutschen Mieterbund Land Brandenburg und dieser wie-
derum an den Deutschen Mieterbund abzuführen hat. Die-
se Beitragsanteile gehen nicht in das Eigentum des Vereins 
über, sondern werden von ihm treuhänderisch eingezogen 
und weitergeleitet.

 Der Vorstand kann durch Beschluss den Mitgliedsbeitrag 
einer Kostensteigerung anpassen, die durch eine Erhöhung 
der vorstehend genannten Beitragsanteile verursacht wird.

(5) Eine Rückerstattung bezahlter Mitgliedsbeiträge oder der 
Aufnahmegebühr erfolgt nicht.

§ 8
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederver-
sammlung.

§ 9
Der Vorstand

(1) Dem Vorstand obliegt die Beschlussfassung über alle Ver-
einsangelegenheiten, soweit sie nicht der Mitgliederver-
sammlung vorbehalten sind. Er führt die Geschäfte des 
Vereins selbständig und setzt seine Beschlüsse sowie die 
der Mitgliederversammlung durch. Er beschließt mit einfa-
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse sind zu protokol-
lieren.

 Der Vorstand beschließt über:
a) Beitragsangelegenheiten im Rahmen des § 7;
b) die Verwendung des Vereinsvermögens, wenn der Um-

fang eines einzelnen Geschäfts mehr als ein Zehntel der 
jährlichen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen ausmacht;

c) die Inanspruchnahme der Beratung;
d) die Einrichtung von haupt- und nebenberuflichen Ar-

beitsplätzen;

e) Aufwandsentschädigung und Vergütungen für ehren-
amtlich tätige Mitglieder;

f) den Ausschluss und die Streichung von Mitgliedern;
g) den Abschluss von Verträgen.

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem 
Stellvertreter, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und 
maximal sechs Beisitzern. Sie werden von der Mitglieder-
versammlung auf zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zu-
lässig. Vorstandsämter sind Ehrenämter. Die Regelung der 
Haftungsfreistellung des § 31 a BGB findet auch Anwen-
dung auf alle Vorstandsmitglieder und auf Personen, die 
vom Vorstand mit Aufgaben für den Verein betraut wur-
den.

(3) Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann durch die Mitglieder-
versammlung das Vertrauen entzogen werden. Ein solcher 
Beschluss ist mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassen. Anschlie-
ßend ist ein neues Vorstandsmitglied zu wählen.

(4) Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist eine 
Ersatzwahl bei der nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung für die restliche Amtszeit möglich. Solange 
das nicht erfolgt, nimmt ein vom Restvorstand zu bestim-
mendes Mitglied die entsprechende Funktion kommissa-
risch wahr.

(5) Der gewählte Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neu-
er Vorstand ordnungsgemäß bestellt ist.

(6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Vorsitzenden allein oder durch den Stellvertreter und 
Schatzmeister gemeinsam vertreten.

(7) Die Vorstandsmitglieder und sonstige Vereinsrepräsentan-
ten werden vom Verein von allen Ansprüchen des Vereins 
und von Dritten freigestellt, die sich persönlich gegen sie 
aufgrund einer Tätigkeit im Verein ergeben. Der Verein 
wird die gegen ein Vorstandsmitglied oder einen sonstigen 
Repräsentanten geltend gemachten Zahlungsansprüche 
Dritter entweder auf Kosten des Vereins abwehren oder 
befriedigen. Diese Freistellung erfasst keine Ansprüche, die 
aufgrund grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Handels ent-
stehen und keine Haftung für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(8) Der Vorstand kann sich für seine Tätigkeit eine Arbeitsord-
nung geben.
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§ 10
Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfas-
sende Organ des Vereins.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt.
 Sie wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der vorgeschla-

genen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei 
Wochen einberufen. Die Einladung erfolgt durch schriftli-
che Mitteilung an jedes Mitglied oder durch Bekanntgabe 
in der Lokalpresse. Anträge von Mitgliedern auf Ergänzung 
der Tagesordnung müssen beim Vorstand spätestens drei 
Tage vor der Versammlung eingehen.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durchzu-
führen, wenn
a) Mindestens ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim 

Vorstand die Durchführung einer Mitgliederversamm-
lung verlangen,

b) der Vorstand einen entsprechenden Beschluss fasst.
(4) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder (§ 4 Abs. 1 und 2), die 

keine Beitragsrückstände haben. Das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar.

(5) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder, soweit in der Satzung 
nichts anderes bestimmt ist.

(6) Die Versammlung wählt zu Beginn einen Versammlungs-
leiter. Dieser ist verpflichtet, dem Vorsitzenden des Vor-
standes auf Verlangen auch außerhalb der Rednerliste zu 
jedem Punkt der Aussprache Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben.

(7) Der Vorstand gibt der Mitgliederversammlung einen Re-
chenschaftsbericht für die Zeit seit der letzten Mitglieder-
versammlung.

(8) Die Rechnungsprüfer erstatten der Versammlung ihren 
Prüfbericht. Fragen zu Einzelpunkten sind zulässig; ein 
Nachweis anhand von Belegen findet in der Versammlung 
nicht statt.

(9) Die Mitgliederversammlung beschließt neben den sonsti-
gen in der Satzung genannten Gegenständen über
a) die Wahl des Vorstandes,
b) die Entlastung des Vorstandes,
c) die Wahl der Rechnungsprüfer,
d) die Höhe des Beitrages,
e) Satzungsänderungen
f) eine Fusion,
g) die Auflösung des Vereins.

(10) Über die Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
in die alle gefassten Beschlüsse im Wortlaut aufzunehmen 
sind. Sie ist vom Versammlungsleiter und dem von diesem 
bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 11
Vermögensverwaltung und Rechnungsführung

(1) Das Vereinsvermögen darf nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Vermögensverwaltung obliegt dem 
Vorstand. Es darf keine Person oder Institution durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Ehrenamtliche Funktionsträger können eine angemessene 
pauschale Aufwandsentschädigung oder eine angemesse-
ne Vergütung für aufgewendete Arbeitskraft und Arbeits-
zeit erhalten.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer 
und einen Ersatzrechnungsprüfer für den Zeitraum von 
zwei Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich.

(3) Die Rechnungsprüfer führen im Kalenderjahr mindestens 
eine Rechnungsprüfung durch Einsichtnahme in die Kas-
senbücher und Prüfung der Belege durch und legen das 
Ergebnis schriftlich nieder. Hierüber berichten sie der Mit-
gliederversammlung.

(4) Die Rechnungsprüfer sind auf Verlangen des Vorstandes 
verpflichtet, am Ende eines Geschäftsjahres eine Rech-
nungsprüfung vorzunehmen und dem Vorstand darüber 
Bericht zu erstatten.

(5) Auf Verlangen des Deutschen Mieterbundes Land Bran-
denburg oder des Deutschen Mieterbundes hat der Vor-
stand innerhalb einer angemessenen Frist eine Prüfung der 
Vermögensverwaltung und Rechnungsführung durch un-
abhängige, vom Landes- bzw. Bundesverband bestimmte 
Prüfer zu ermöglichen.

(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12
Änderung der Satzung
(1) Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitglieder-

versammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(2) In der Einladung ist darauf zu verweisen, dass Änderungen 
der Satzung vorgeschlagen sind.
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§ 13 
Fusion – Auflösung des Vereins

(1) Die Mitgliederversammlung kann den Zusammenschluss 
mit einem anderen Mieterverein des Deutschen Mieter-
bundes im Wege der Verschmelzung durch Übernahme 
oder Neugründung beschließen.

(2) Ein Antrag auf Auflösung des Vereins muss mindestens 
sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
und mit Begründung beim Vorstand eingereicht werden. 
Die Auflösung des Vereins oder die Fusion mit einem an-
deren, dem Deutschen Mieterbund angehörenden Verein 
kann die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-
Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder 
beschließen. Der Beschluss ist nur gültig, wenn ein Vertre-
ter des Deutschen Mieterbundes Land Brandenburg ange-
hört worden war.

(3) Im Falle der Verschmelzung werden das Vereinsvermögen 
und die Vereinsakten dem neuen Mieterverein übertragen. 
Bei der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an den 
Deutschen Mieterbund Land Brandenburg, dem auch die 
Vereinsakten zu übergeben sind.

§ 14
Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche ist der 
Sitz des Vereins.

§ 15
Beschlussfassung über die Satzung

Die Satzung ist beschlossen worden in der Mitgliederversamm-
lung am 06. Juni 1991 und zuletzt geändert durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung am 22. Mai 1996, 27. August 2005 
und am 28. August 2010, redaktionell angepasst in der Mitglie-
derversammlung vom 13. September 2014.

2. Beitragsordnung
Zuletzt beschlossen in der Mitgliederversammlung vom  
13. September 2014.

1. Aufnahmegebühr 

einmalig  8,00 €

Die Aufnahmegebühr ist mit der Abgabe des Aufnahme-
antrages zu entrichten.
Für Mitglieder des Deutschen Mieterbundes entfällt die 
 Zahlung einer Aufnahmegebühr.

2. Mitgliedsbeitrag 

pro Jahr 31,20 €
oder
pro Monat 2,60 €

3. Ermäßigter Beitrag 

pro Jahr 15,60 €
oder
pro Monat 1,30 €

Eine Beitragsermäßigung ist nach formlosem Antrag an den 
Vorstand möglich.
Der Vorstand entscheidet über den Antrag der Beitrags-
ermäßigung wegen eines Härtefalles eines Mitgliedes jeweils 
individuell.

4. Zahlungsmodus

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im SEPA-Lastschrift-
verfahren eingezogen und ist zu Beginn eines jeden Jahres, 
also am 1. Januar des Jahrs fällig.
Dazu ist dem Vorstand bei Eintritt in den Verein ein SEPA-
Mandat für den Einzug des Beitrags zu erteilen. Bisher erteil-
te Einzugsermächtigungen behalten als SEPA-Mandate ihre 
Gültigkeit.
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Den Jahresbeitrag zieht der Vorstand im SEPA-Lastschriftver-
fahren jeweils im Monat Februar ein.
Ausnahmsweise kann der Mitgliedsbeitrag auch halbjährlich 
im Monat Februar und August des Jahres eingezogen wer-
den.
Mitglieder, die sich in einer besonders prekären finanziellen 
Situation befinden, können mit dem Vorstand des Vereins 
eine Ratenzahlung des Beitrages oder eine andere Zahlungs-
weise schriftlich vereinbaren.
Mitglieder, die ihrer Beitragszahlung nicht nachkommen, 
können nach Maßgabe des § 5 Abs. 6 der Satzung des Ver-
eins als Mitglied gestrichen werden – und verlieren damit die 
Mitgliedschaft.

5. Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Der Jahresbeitrag zur Rechtsschutzversicherung beläuft sich 
auf 23,80 €.
Der Beitrag ist am zu Beginn des jeweiligen Jahres, also zum 
1. Januar des Jahrs fällig. Bei Eintritt in den Verein im Laufe 
des Kalenderjahres ist der Beitrag für die RSV anteilig (mo-
natlich 2,– €) zu entrichten.
Für die Zahlungen gelten die Regelungen zum SEPA-Last-
schriftmandat und zum SEPA-Lastschrifteinzug entspre-
chend.
In Rücksicht auf die Selbstbeteiligung der Rechtsschutzver-
sicherung gilt die Regelung für Mitgliedsbeiträge bei Härte-
fällen entsprechend.

3. Rechtsberatung für Mitglieder,  
Mitgliederaufnahme, Beitragskassierung 
und nach individueller Absprache 
Sprechzeiten des Vorstandes

Erkner

Info-Laden des Arbeitslosenverbandes
Friedrichstraße 23, 15537 Erkner

jeden 1., 2. und 3. Montag im Monat
in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr

Schöneiche

Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin, Dorfaue 1, 15566 Schöneiche bei Berlin

jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr

Woltersdorf

Senioren-Club
Rudolf-Breitscheid-Straße 22, 15569 Woltersdorf

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr

Anmeldung bei Frau Rechtsanwältin Peters, 
Tel. (0 30) 6 49 56 12

Kontakt

Mieterverein Erkner und Umgebung e. V.
Postfach 5
15531 Erkner
post@mieterverein-erkner.de
www.mieterverein-erkner.de
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